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seit anfang mai 2020 sind die strengen 
 Covid-19-Maßnahmen in Österreich nach 7 
Wochen Lock-down zu einem erheblichen Teil 
gelockert worden. Was bedeutet das für Arbeit-
geber und -nehmer und was gilt es bei der 
Rückkehr aus dem Home-O�  ce zu beachten? 

Beendigung Home-O�  ce
In vielen Unternehmen arbeitete zumindest ein 
Teil der Belegschaft in den letzten Wochen von 
zu Hause in Form von Telearbeit. Jetzt, da die 
Covid-19-Maßnahmen immer weiter gelockert 
werden, stellt sich für Arbeitgeber die Frage, 
wann und wie temporär vereinbarte Telearbeit 
wieder beendet werden kann. In den aufgrund 
von Covid-19 meist sehr kurzfristig getro� enen 
Home-O�  ce-Vereinbarungen wird regelmäßig 
eine ausdrückliche oder zumindest implizite 
Befristung oder Widerrufsvereinbarung des 
Home-O�  ce enthalten sein. Bei entsprechen-
dem Vorbehalt ist ein einseitiger Widerruf der 
Home-O�  ce-Vereinbarung durch den Arbeit-
geber aufgrund des Hochfahrens des Betriebes 
grundsätzlich möglich, solange er nicht rechts-
missbräuchlich erfolgt. Missbrauch läge z. B. 
dann vor, wenn der Widerruf aus einem ver-
werfl ichen Grund, so z. B. als »Strafe« für ein-
zelne Arbeitnehmer erfolgt (während andere 
Mitarbeiter ohne sachliche Begründung weiter 
von zu Hause arbeiten dürfen). 

Mehr Unklarheiten sind bei befristet ab-
geschlossenen Home-O�  ce-V ereinbarungen 
vor gezeichnet. Sofern diese nur allgemein »auf-
grund der und befristet mit den Covid-19-Maß-
nahmen« vereinbart wurden, ist nicht eindeu-
tig, wann derartige Vereinbarungen als beendet 
gelten sollen. Klar wird dies wohl in jenen Fäl-
len sein, in denen der Betrieb eine Zeit lang auf-
grund behördlicher Anordnung bzw. auf Basis 
einer Verordnung geschlossen bleiben musste 
und nunmehr wieder ö� nen kann. Bei Unter-
nehmen, in denen grundsätzlich (auch) von 
zu Hause gearbeitet werden kann und für die 
Home-O�  ce de facto nur auf der Empfehlung 
des Bundeskanzlers basierte, dass alle Betrie-
be nach Möglichkeit auf Home-O�  ce umstei-
gen sollen, ist deutlich schwerer zu ermitteln, 
ab wann diese (Covid-19-)Maßnahmen wieder 
als beendet gelten. Da die Ausgangsbeschrän-
kungen seit Anfang Mai aufgehoben wurden, 
werden Arbeitgeber wohl auch dazu legitimiert 
sein, die temporäre Telearbeitsvereinbarung 
für beendet zu erklären. In einem ersten Schritt 
sollten vor allem jene Arbeitnehmer, denen die 
(volle) Arbeitserbringung nicht von zu Hau-
se aus (z. B. mittels Laptops) möglich ist, dazu 
aufgefordert werden, wieder in den Betrieb zu 
kommen, sodass es zu einer schrittweisen Auf-
stockung der Anwesenden kommt, um den er-
höhten Schutz gewähren zu können. 

Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers 
vor bzw. aus Anlass der Rückkehr
Trotz der erwähnten Lockerungen gelten in 
Betrieben weiterhin umfassende Hygienemaß-
nahmen und sollte daher in allen Betrieben u. a. 
sichergestellt sein, dass die Mitarbeiter den 
nötigen Sicherheitsabstand einhalten können, 
Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen und 
entsprechend häufi ger als üblich Oberfl ächen 
geputzt werden. 
Darüber hinaus werden auch Arbeitnehmer 
aufgrund der sie tre� enden arbeitsrechtlichen 
Treuepfl ichten gewisse Änderungen hinneh-
men müssen. Grundsätzlich sind vertrags-
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ändernde Versetzungen nur mit Zustimmung 
der Arbeitnehmer zulässig. Die Umsetzung 
erforderlicher Maßnahmen, wie u. a. die Zu-
weisung eines anderen Sitzplatzes, räumliche 
Trennungen, die Anordnung, am Gang oder in 
Gemeinschaftsräumen eine Maske zu tragen 
und Pausen getrennt zu absolvieren o. ä., wird 
im Rahmen des »Social Distancing« während 
der Covid-19-Epidemie auch ohne Zustimmung 
der betro� enen Arbeitnehmer möglich sein. 
Damit verbundene Änderungen sind, insbeson-
dere aufgrund der den Arbeitgeber tre� enden 
Fürsorgepfl icht als von seinem Weisungsrecht 
umfasst zu qualifi zieren, und daher von den 
Arbeitnehmern zu befolgen.

In der Praxis stellt sich anlässlich der Rückkehr 
eines Großteils der Belegschaft und der umzu-
setzenden Schutzmaßnahmen jedoch durch-
aus die Frage, wie weit das Weisungsrecht der 
Arbeitgeber in concreto geht. Das gilt u. a., 
wenn Dienstnehmer an einem anderen (weiter 
entfernten) Standort arbeiten sollen, zur Rush 
Hour mit den ö� entlichen Verkehrsmitteln fah-
ren müssten o. ä. Eine verschlechternde Ver-
setzung (und nicht bloß geringfügige Änderun-
gen der Arbeitsbedingungen) kann aufgrund 
der anzustellenden Gesamtbetrachtung durch 
andere Benefi ts kompensiert werden. Dauert 
die Änderung länger als 13 Wochen, sollte vor-
sichtshalber die Zustimmung des Betriebsrates 
eingeholt werden, der sich aufgrund der er-
schwerten Bedingungen durch die Corona-Kri-
se entsprechend konstruktiv zeigen sollte, um 
tiefergreifende Maßnahmen zu vermeiden. 
Jedenfalls gilt für alle Seiten: je mehr klare Re-
gelungen und Transparenz für die neuen Rah-
menbedingungen, desto besser. 

Änderung der Dienstzeiten 
aufgrund von Covid-19
Abhängig von den räumlichen Gegebenhei-
ten im Büro (Anzahl der Mitarbeiter, Möglich-
keit des Abstandhaltens, Lüftungsmöglichkei-
ten etc.) kann bis auf Weiteres ein gesta� elter 
Dienst Sinn ergeben, sodass nur eine geringere 
Anzahl an Mitarbeitern als sonst zugleich im 
Büro ist. Sollte es einen (wahrscheinlichen) Ver-
dachtsfall oder eine Infektion geben, muss so 
nicht der gesamte Betrieb geschlossen werden, 
sondern werden nur bestimmte Arbeitnehmer 
– die in derselben »Schicht« im Einsatz waren 
– angehalten sein, zu Hause zu bleiben.
Laut den Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes sind 
Änderungen der Lage der Arbeitszeit zu verein-
baren und nicht einseitig vom Dienstgeber an-
zuordnen. Anderes gilt, wenn im Dienstvertrag 
ein entsprechender Vorbehalt enthalten ist, 

der den Dienstgeber zu derartigen Änderun-
gen ermächtigt, die Änderung aus objektiven 
Gründen sachlich gerechtfertigt ist, sie dem 
Arbeitnehmer für die jeweilige Woche mindes-
tens zwei Wochen im Voraus mitgeteilt wird, 
und berücksichtigungswürdige Interessen des 
Arbeitnehmers nicht entgegenstehen.
Auch ohne solchen Vorbehalt werden Dienst-
nehmer aufgrund der sie tre� enden, momen-
tan erweiterten Treuepfl ichten Änderungen 
der Arbeitszeit aber wohl nur aus wichtigen 
persönlichen Gründen (wie z. B. Betreuungs-
pfl ichten gegenüber Kindern) verweigern kön-
nen. Sofern andernfalls das »Wiederanlaufen« 
des Betriebes ohne erhöhtes Ansteckungsri-
siko der Arbeitnehmer und damit verbundene 
Konsequenzen für Arbeitgeber und Belegschaft 
nicht möglich ist, werden das wirtschaftliche 
Interesse sowie die Fürsorgepfl icht des Arbeit-
gebers insofern Vorrang haben. 

Sonderregelungen für 
»High-Risk-Arbeitnehmer«
Über ein Attest in punkto Zugehörigkeit zu 
dieser Risikogruppe verfügende Arbeitnehmer 
sollen grundsätzlich nur dann in den Betrieb 
kommen, wenn entsprechende Vorkehrungen 
im Betrieb gewährleisten, dass eine Ansteckung 
mit Covid-19 mit größtmöglicher Sicherheit 
ausgeschlossen ist. Sollte Home-O�  ce mög-
lich sein, wird Arbeitgebern hinsichtlich dieser 
Mitarbeitergruppe ausdrücklich die Möglich-
keit eingeräumt, die betro� enen Arbeitnehmer 
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zur Telearbeit von zu Hause anzuweisen. Be-
sondere Maßnahmen können z. B. ein eigenes 
Büro, der Einsatz in Bereichen, die kaum Kon-
takt zu Kollegen und Kunden erfordern, o. ä. 
sein. Sind weder erweiterte Schutzmaßnahmen 
noch ein Einsatz im Home-O�  ce möglich, sind 
High-Risk-Arbeitnehmer unter Entgeltfortzah-
lung dienstfrei zu stellen. Arbeitgeber haben 
diesfalls auf Antrag (binnen sechs Wochen) An-
spruch auf Erstattung des Entgelts inklusive 
Lohnnebenkosten. 

Mögliche Konsequenzen bei Nichtein-
haltung der Sicherheitsanordnungen
Gewähren Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern 
keine angemessenen und ausreichenden Sicher-
heitsmaßnahmen, kann dies zu Verwaltungs-
strafen nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz 
von 166,– € bis 8.324,– € (im Wiederholungs-
fall von 333,– € bis 16.659,– €) gegenüber den 
organschaftlichen Vertretern des Unterneh-
mens oder sogar zu strafrechtlicher Haftung 
führen. Sofern die Sicherheitsvorkehrungen 
von Arbeitgebern »nach bestem Wissen und 
Gewissen« und an die Bedingungen im Unter-
nehmen angepasst, umgesetzt werden, sollten 
keine Strafen zu befürchten sein. 

Richtiges Vorgehen bei 
Covid-19-Fällen im Unternehmen
Sollte es einen (begründeten) Verdachtsfall 
oder eine bestätigte Covid-19–Infi zierung im 
Unternehmen geben, kann es Arbeitgebern auf-
grund der ihnen zukommenden Fürsorgepfl icht 
u. U. zugemutet werden, einzelne Teams, die 
Kontakt mit der infi zierten Person hatten, nach 

Hause zu schicken, um die Ansteckungsgefahr 
zu minimieren. Ob dieser Schritt notwendig ist, 
hängt von der Position des infi zierten Mitarbei-
ters sowie dessen Kontakten und Anwesenhei-
ten im Unternehmen ab (Außendienstmitarbei-
ter u. U. seltener als Back-O�  ce-Mitarbeiter). 
Für eine konkrete Einschätzung sollten Arbeit-
geber in Verdachts- sowie Infektionsfällen die 
Notfallhotline 1450 anrufen und sich nach de-
ren Anweisungen richten.
Positiv getestete Mitarbeiter sind im Kranken-
stand. Die Entgeltfortzahlungspfl ichten richten 
sich nach den auch sonst im Falle einer Erkran-
kung anwendbaren Regelungen. Aufgrund der 
Fürsorgepfl icht gegenüber ihren Arbeitneh-
mern dürfen und sollten Arbeitgeber den Na-
men des erkrankten Arbeitnehmers aus daten-
schutzrechtlicher Sicht dann bekannt geben, 
wenn ein nachweisliches Interesse besteht, alle 
Kontakte des infi zierten Mitarbeiters lückenlos 
festzustellen und auf diese Weise eine weitere 
Ansteckung und Verbreitung des Virus zu ver-
meiden.

Fazit
Nachdem es in der aktuellen Situation für 
Arbeitgeber schwierig sein mag, ihr Unterneh-
men wieder hochzufahren, gleichzeitig ihren 
Fürsorgepfl ichten nachzukommen und nicht 
gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen zu ver-
stoßen, sollten Arbeitnehmer bei der Umset-
zung der Maßnahmen konsequent auf ihre 
oben beschriebenen Treuepfl ichten hingewie-
sen werden. Sofern die erwähnten Sicherheits-
vorkehrungen im Unternehmen umgesetzt 
werden, sollte auch eine Rückkehr in den Be-
trieb ohne das Risiko eines Rechtsverstoßes 
möglich sein.  
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